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Hinweis des Herausgebers: 
 
Ab Januar 2010 wird eine nichtamtliche Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl) auf der 
Verkündungsplattform Bayern unter „www.verkuendung.bayern.de“ kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
 
Gleichzeitig wird der Vertrieb der amtlichen Fassung (Druckwerk) des GVBl ab 1. Januar 2010 durch den Verlag 
Bayerische Staatszeitung GmbH erfolgen. 
 
Bestehende Abonnements werden daher mit Ablauf des 31. Dezember 2009 beendet.  
 
Für den Weiterbezug der amtlichen Fassung (Druckwerk) des GVBl bitten wir um 
- Registrierung unter der Internetadresse „gvbl.bayern.de“   
oder 
- schriftliche Bestellung bei der Redaktion „Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt“, Franz-Josef-Strauß-

Ring 1, 80539 München.  

Geben Sie dabei die vollständige Rechnungsadresse, die Anzahl der gewünschten Exemplare, die Lieferadresse (nur 
wenn von der Rechnungsadresse abweichend), Telefon- und Telefaxnummer sowie die e-mail-Adresse an. 
 

Im Jahresabonnement beträgt der Preis der amtlichen Fassung des GVBl 
ab 1. Januar 2010 einschließlich Umsatzsteuer und Versandkosten 81,-- €. 

Der Einzelbezug ist je Exemplar zum Preis von  3,-- € 
einschließlich Umsatzsteuer zuzüglich Versandkosten möglich. 

Bayerische Staatskanzlei 
Redaktion GVBl 

http://www.verkuendung.bayern.de/

